
Wir können die unwirksamen Bestimmungen auch mit Wirkung für die

bestehenden Verträge ersetzen, wenn die neue Bestimmung zur FortfÜhrung

des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten am Vertrag ohne neue

Regelung für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen wÜrde,

Die Unwirksamkeit der Klausel muss jedoch zuvor durch eine höchstrich-

terliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Veruraltungsakt

festgestellt worden sein, Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sle unter

Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemes-

sen berücksichtigt (vgl § 164 WG)

Die neue Regelung wird zwe Wochen, nachdem lhnen die neue Regelung

und die hierfür maßgeblichen Gründe mitgeteilt worden sind, Vertrags-

bestandteil.

Aufsichtsbehörden, Fragen und Beschwerden:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Beschwerden an uns, Wir werden

uns bemühen, Klärung bzw. Abnilfe zu schatfen. Sie erreichen uns mit lhren

Kundenanliegen unter der Telefonnummer 09561 96-50740,

Unsere Aufs,chrsDehorde ist die Bunoesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht, Postfach 12 53, 53002 Bonn.

Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-

ombudsmann. Sie können deshalb, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal

nicht einverstanden sein sollten, das kostenlose, außergerichtlrche Streit-

schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die lnanspruchnähme des

le:rtsireoes 0 e li 0av0- -nbe'ü^,1.

Anschritt: Vefsicherungs0mbudsmann e,V.,

Posiac' 08 06 32. t0006 Berlin

Te,efon; 0800 3696000'r, Fax: 0800 36990001

Telefonneüen
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